
Verantwortungsvoller Umgang mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen
(FEM) in der Pflege

Prüfungsschritt Umsetzung

Vorfrage:
Kann sich der Bewohner 
willensgesteuert fortbewegen?

Nein

z.B. vollständig gelähmter  
Bewohner

Maßnahmen sind keine
FEM!

Ja

I. Ausgangssituation erfassen
Anlass: selbstgefährdendes Verhalten des Bewohners

Ursachen: -bewohnerbezogen
(körperliche, geistige und seelische Verfassung, Hilfsmittel)

-einrichtungsbezogen
(baulich, organisatorische, inhaltlich-fachlich)

Ressourcen: u.a. Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen des Bewohners

III. Unvermeidbare FEM richtig anwenden
Legalisierung der FEM:
-Einwilligung des einwilligungsfähigen Bewohners oder
-Zustimmung des Bevollmächtigten/Betreuers
(mit Aufgabenkreis Gesundheitssorge) je mit Genehmigung des Betreuungsgerichts

Ausnahme : akute Selbstgefährdung
sofort handeln, Legalisierung unverzüglich nachholen

Planung der FEM: Art, Dauer, aktueller Zustand des Bewohners

Durchführung: sach- und fachgerecht, bewohnerorientiert

Überprüfung: Beobachtungspflicht, ggf. Änderung, (vorzeitige) Beendigung   
oder Verlängerung der FEM-Anwendung 
(ggf. erneuter Antrag beim Betreuungsgericht -

Befristung des Genehmigungsbeschlusses beachten!)

Pflegedokumentation:

Informationssammlung:
(bei Aufnahme des Bewohners, fortlaufend ergänzt)

-Ressourcen (insbes. Fähigkeiten),
-Gewohnheiten und
-Unterstützungsbedarf des Bewohners

Risikoeinschätzung
-besondere Probleme 
z.B. starke psychosomatische Unruhe,
erhöhte Sturzgefahr

-mögliche Ursachen

Gespräch mit Bewohner, 
Angehörigen und Ärzten

Gilt für Alternativmaßnahmen 
und FEM:

Planung
-Auswahl der Maßnahme auf der 
Grundlage der gesammelten 
Informationen

-Ressourcen des Bewohners 
einbeziehen!

Durchführung
-nur durch geschultes Personal
-bei Hilfsmitteln Herstellerhinweise
einhalten

Vollständige Dokumentation
der Planung der Maßnahme und 
ihrer Durchführung

Evaluation
Überprüfung und Auswertung der 
Maßnahme, diese ggf. anpassen, 
beenden oder rechtzeitig 
verlängern.

Angehörige, Bevollmächtigte, 
Betreuer und ärztliches 
Fachpersonal einbeziehen!

II. Alternativmaßnahmen prüfen
FEM sind nur erforderlich, wenn keine milderen Alternativmaßnahmen
möglich sind!

Reichen Alternativmaßnahmen zur Verhinderung 
einer Selbstgefährdung aus?

FEM sind rechtswidrig!

FEM ist erforderlich

Schadet die FEM mehr als sie nutzt?

FEM sind rechtswidrig!

Ja Nein

Ja Nein

FEM ist rechtswidrig!

FEM ist rechtswidrig!
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